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Fünftes Gesetz

zur Änderung des Landesbeamtengesetzes


Vom 31. August 2004 

oder teilweise verzichtet werden. Ein vor der Genehmigung 
einer Dienstreise, eines Dienstgangs oder einer Aus- und 
Fortbildungsreise erklärter Verzicht bedarf der Schrift
form.“ 

2. Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die Sätze 4 und 5. 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 Artikel 2

Änderung des Landesbeamtengesetzes In-Kraft-Treten


Das Landesbeamtengesetz in der Fassung der Bekanntma- Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

chung vom 8. Oktober 1999 (GVBl. I S. 446), zuletzt geändert

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2004 (GVBl. I 

S. 59), wird wie folgt geändert: 

Potsdam, den 31. August 2004 
§ 54 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nach Satz 1 werden folgende Sätze 2 und 3 eingefügt: Der Präsident 
des Landtages Brandenburg


„Auf Reisekostenvergütung und Auslagenerstattung nach

§ 1 Abs. 1 und 2 des Bundesreisekostengesetzes kann ganz Dr. Herbert Knoblich
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Die Berechnung erfolgt im Namen und für Rechnung des Landtages Brandenburg.

Die Kündigung ist nur zum Ende eines Bezugsjahres zulässig; sie muss bis spätestens 3 Monate vor Ablauf des Bezugsjahres dem Verlag zugegangen sein.
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